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DieneueBauordnung.DievomWienerLandtageingesetzteKommissionzurVorbe-¬
ratungderneuenWienerBauordnungsetzte heuteunterdemVorsitzdesLand¬
tagspräsidentenDr .Dannebergihre meritorischenBeratungenfort .Sieerledigte
heute in General - undSpezialdebatte die Bestämmungenüber die baulicheAus¬

nützbarkeitderBauplätze,Vorschriften,dievornehmlichdemSchutzderGesund-¬
heit dienen ,ErsichtlichmachungvonVerpflichtungenimGrundbuch,Behörden,Par¬
teienundBeteiligte . WiederBerichterstatteramtsführenderStadtratLinder
ausführte ,mussjede Wohnungeinschliesslich der Nebenräume35Quadratmeter
Grundfläche haben und aus mindestens zwei Aufenthaltsräumen bestehen ,von denen

einer eine Kochgelegenheitbesitzenmuss .JedeWohnungmusseineneigenenAbort
im Wohnungsverbandhaben ,wie auch jeder solchen Wohnungein eigener Raumzur
Lagerungvon Brennstoffen zuzuweisenist .Die Einzelwohnräume( Ledigenräume )müs¬
sen mindestens18 Quadratmetergross sein .Souterainwohnungensind nichtmehr
gestattet . Wasdie Ausnützbarkeit der Grundstücke anlangt ,so darf bei geschlos - ¬

senerBauweiseindenBauklassenI undII ,sofernderBebauungsplannichtsande¬
res bestimmt ,das Ausmassder bebauten Fläche nicht mehrals 60 Prozent derBau¬
platzfläche betragen .Für die BauklassenIII ,IV und Vund für Eckbauplätzeal¬

ler Bauklassenin geschlossenerBauweiseergibt sich die zur Bebauungzulässige
Flächeaus denBestimmungenüberdie BelichtungundBelüftungder Räume ,wenn
durchden Bebauungsplannichts anderes vorgesehenist .Die Bauoberbehördewird
aus folgenden Mitgliedern bestehen :demLandeshauptmannoder demvon ihmbe¬
stimmten Stellvertreter als Vorsitzenden ,zwei Mitgliedern der Landesregierung ,

dem Landesamtsdirektor und dem Stadtbaudirektor oder deren Stellvertretern ,vier

auf die Dauer von zwei Jahren vom Gemeinderat zu bestellenden Baufachmännern ,

die in der Gemeindeverwaltung weder ein besoldetes Amt bekleiden ,nocheinem
Vertretungskörper angehören und zur Gemeinde in keinem rechnungspflichtigen

Verhältnis stehen dürfen ,und schliesslich aus einem vom Landeshapptmann ,aus dem
Landessanitätsrat zu bestellenden Mitglied ,In der Debatte sprachen die Abgeord¬
neten Gschladt ,Millik und Dr .Wagner .Abg .Gschladt beantragte hinsichtlich
der Ausnützbarkeit der Grundstücke ,die in den Bauklassen I und II bei offener ,
gekuppelter ,Gruppen -und Zeilenbauweise nur bis zu einem Drittel der Bauplatz¬
fläche bebaut werden könren ,die Streichung der Bestimmung ,wonach dem Gemeinde¬
rat das Recht zustehe ,im Bebauungsplan dieses Mass noch weiter zu beschränken .
Der Antrag wurde abgelehnt .Ein Antrag des Abg .Dr .Wagner wendet sich bezüglich
der Entschädigungsverpflichtung der Gemeinde bei Enteignung gegen die Streichung
der Entschödigungsverpflichtungen gegenüber Mietern ,Pächtern und sonstigen Per¬
sonen . Diese Streichung bedeutet eine wesentliche Verschlechterung des Gesetzes .
Der Schadenersatz wird durch diese Streichung vollständig in die Entscheidung
der Gemeinde gestellt und die betroffenen Personen werden vollkommen rechtlos
gemacht .Abg .Dr .Wagner behält sich vor ,bei der Beratung des Gesetzes im Plenum
diesbezüglich entsprechende Anträge zu stellen .Die Verhandlungen werden morgen
fortgesetzt und voraussichtlich Freitag beendet sein .
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